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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.06.2001 

Geschäftszahl 

2000/16/0645 

Rechtssatz 

Ein Anbringen und damit ein Antrag auf Verlängerung der Berufungsfrist liegt erst dann vor, wenn eine solche 
Eingabe tatsächlich bei der Behörde einlangt; die Gefahr des Verlustes einer übersandten Eingabe trifft den 
Einschreiter. 


